
 

Indikativ per 27 März 20181 

Zeichnungsfrist bis 12 Juli 2018, 12.00 Uhr MEZ 

  

Dieses komplexe Produkt gilt nicht als Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die 

kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und untersteht keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen Fi-

nanzmarktaufsicht FINMA. Die Anleger tragen das Emittentenrisiko. Weitere Informationen erhalten Sie in der Produktdoku-

mentation des Emittenten oder bei der Vertriebsstelle. Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial, das bei 

keiner Aufsichtsbehörde im EWR gemeldet oder eingereicht wurde. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von 

Anlagen und der von ihnen generierte Ertrag sowohl sinken als auch steigen können. Unter Umständen erhalten Sie Ihren 

angelegten Betrag nicht zurück. 

Partizipation von [300%]  

Bedingter Kapitalschutz von 90% 

Laufzeit 10 Jahre  

Referenzschuldner AXA SA 

 

CHF 90% Referenzschuldner-Zertifikat mit bedingtem Kapitalschutz 

CS STAA 6% CHF ER Index 

Valor: 40200437 / ISIN: XS1773941494 
Referenzindex Bloomberg Anfangslevel 

CS STAA 6% CHF ER Index STAACE6 Index Referenzindexstand bei Anfangsfixierung 
   

Wesentliche indikative Bedingungen  Dieses Produkt könnte für Sie interessant sein, wenn  

 Sie mit einer positiven Entwicklung des Referenzindex rech-

nen. 

 Sie an einer Anlage interessiert sind, die an den Referenzindex 

gekoppelt ist. 
 Ihnen eine Anlage zusagt, die an das Emittentenrisiko und dem 

Kreditrisiko des Referenzschuldners gekoppelt ist. 

 

So funktioniert es 

Das Referenzschuldner-Zertifikat mit bedingtem Kapitalschutz (die 

„Note“) wird in der Höhe von 90% des Nominalwerts zuzüglich eines 

Betrags, der von der Entwicklung des Referenzindex abhängt, am 

Rückzahlungstag zurückbezahlt, sofern kein Kreditereignis beim 

Referenzschuldner während der Kreditereignisperiode eintritt. Die 

Note bietet eine Partizipation von [300%] an der positiven Entwick-

lung des Referenzindex, ausgehend vom Anfangslevel, bei der 

Endfixierung. 

 

Höchststandgarantie (Lock-in-Merkmal) 

Der Anleger profitiert von einer Höchststandgarantie, wobei der 

Lock-in Wert (Höchststand) mindestens 90% des höchsten Stands 
des Referenzindex am jeweiligen Lock-in Beobachtungsdatum 

beträgt, erstmals am 24 Juli 2025. Der Schlussfixierungswert ent-

spricht dem höheren Wert aus Referenzindexstand bei Endfixierung 
oder Lock-in Wert. 

 
Kreditereignis 

Sollte beim Referenzschuldner während der Kreditereignisperiode 
ein Kreditereignis eintreten (der Referenzschuldner geht Konkurs, 

kann seine ausstehenden Verbindlichkeiten nicht begleichen oder 

vollzieht eine Umstrukturierung der Verbindlichkeiten), erfolgt am 
Rückzahlungstag eine Rückzahlung in bar, wie unter den Anpas-

sungsbestimmungen beschrieben. 

 

Emittent (Schuldner) Credit Suisse AG, Zürich,  

handelnd durch ihre Zweigniederlassung 

London, London (Moody’s: A1 / S&P: A)2 

 

Calculation Agent Credit Suisse International, London   

Referenzschuldner AXA SA (Moody’s: A2) 3  

Währung/Nominalwert CHF 100  

Emissionspreis 100%  

Mindestrückzahlung am 

Rückzahlungstag  

90% des Nominalwerts, 

sofern kein Kreditereignis eintritt 

 

Partizipation bei Endfixie-

rung 

[300%] an der positiven 

Entwicklung des Referenzindex 

 

Anfangsfixierung 13 Juli 2018  

Zahlungstag 24 Juli 2018  

Endfixierung 14 Juli 2028  

Rückzahlungstag
4 24 Juli 2028  

Lock-in Wert 

(Höchststand) 

90% des höchsten Indexstands am jeweili-

gen Lock-in Beobachtungsdatum 

 

Lock-in Beobach-

tungsdatum 

jährlich, 24 Juli 2025, 24 Juli 2026  

und 26 Juli 2027 

 

Schlussfixierungs-

wert 

Der höhere Wert aus (a) Referenzindexstand 

bei Endfixierung oder (b) Lock-in Wert 

 

Kreditereignis-

periode5 

60 Tage vor Anfangsfixierung bis zum Rück-

zahlungstag, vorbehaltlich einer Verlängerung 

 

Vertriebsgebühr 

(in Prozent des  

Nominalwerts) 

2.5% upfront (=0.25% p.a.) und  

0.4% p.a. laufend im ersten Jahr und  

danach (beide im Emissionspreis enthalten) 

 

Verkauf nur in der Schweiz  

Verkaufsrestriktionen siehe Seite 4  

 

                                                           
1 Alle in diesem Dokument erwähnten Bedingungen sind nur indikativ und werden bis Zeichnungschluss bestätigt oder angepasst. 
2 Datum der letzten Ratingänderung des Emittenten (Moody's: 13.12.2016 / S&P: 02.07.2013). 
3 Datum der letzten Ratingänderung des Referenzschuldners (Moody's: 19.03.2003). 
4 Der Rückzahlungstag unterliegt einem Rückzahlungsaufschub (siehe “Aufschub des Rückzahlungstermins und der Auszahlungen“ unter “Wichtige Hinweise für Anleger“ und den 

entsprechenden Bestimmungen auf dem Termsheet).  
5 Bei Eintritt eines potenziellen Kreditereignisses beim Referenzschuldner kann sich der Rückzahlungstag verschieben und sich die Kreditereignisperiode verlängern, beides in Über-

einstimmung mit den Emissionsbedingungen dieser Note.  
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Anpassungsbestimmungen  
Sollte ein Kreditereignis eintreten, wird die Note entsprechend dem finalen Auktionspreis der Referenzobligation am Rückzahlungstag in bar 

zurückbezahlt zuzüglich eines Betrags, der von der positiven Entwicklung des Referenzindex abhängt. Der Wert der Referenzobligation ent-
spricht dabei dem finalen Auktionspreis, der vom ISDA6 Komitee festgelegt wird. Sollte kein finaler Auktionspreis verfügbar sein, wird der 

Calculation Agent den Wert der Referenzobligation (Liquidationswert) nach bestem Gewissen und Marktstandard ermitteln (weitere Details 

finden Sie in der Produktdokumentation). Der Gesamtwert dieses Rückzahlungsbetrages kann signifikant tiefer als der anfänglich investierte 
Betrag oder sogar Null sein. 

 
Szenarien-Analyse bei Rückzahlung 

a) Es tritt während der Kreditereignisperiode kein Kreditereignis beim Referenzschuldner ein 

i) Der Referenzindex schliesst bei der Endfixierung über dem Lock-in Wert (Höchststand) und über dem Anfangslevel 

 Sie erhalten 90% des Nominalwerts. 

 Sie partizipieren zu [300%] an der positiven Entwicklung des Referenzindex, ausgehend vom Anfangslevel. 

ii) Der Lock-in Wert (Höchststand) liegt über dem Referenzindexstand bei Endfixierung und über dem Anfangslevel 

 Sie erhalten 90% des Nominalwerts. 

 Sie partizipieren zu [300%] an der positiven Entwicklung des Referenzindex, ausgehend vom Anfangslevel bis zum Lock-in Wert 

(Höchststand). 

iii) Der Referenzindexstand bei Endfixierung und der Lock-in Wert (Höchststand) liegen bei oder unter dem Anfangslevel (schlechtes-

ter Fall) 

 Sie erhalten 90% des Nominalwerts. 

b) Es tritt während der Kreditereignisperiode ein Kreditereignis beim Referenzschuldner ein 
 Am Rückzahlungstag wir die Note in bar wie unter Anpassungsbestimmungen beschrieben zurückbezahlt. 
 Sie können ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren. 

 

Beispiel-ROI (Anlagerenditen) bei Rückzahlung7 

Schlussfixierungswert Kapitalrückzahlung ROI 

160.00% 180.00% 80.00% 

140.00% 150.00% 50.00% 

120.00% 120.00% 20.00% 

105.00 100.00% 0.00% 

Schlechtester Fall 90% -10.00% 

ROI basiert auf der Annahme, dass der Emittent zahlungsfähig ist. Nachfol-

gend finden Sie eine detaillierte Beschreibung des Emittentenrisikos. 
 

Hauptvorteile  Hauptrisiken 

 Am Rückzahlungstag wird die Note zu mindestens 90% 

des Nominalwerts zurückgezahlt. 

 Bei Endfixierung partizipieren Sie zu [300%] an der 

positiven Entwicklung des Referenzindex, ausgehend 
vom Anfangslevel.  

 Lock-in Mechanismus: Der Schlussfixierungswert ist 
der höhere Wert aus Referenzindexstand bei Endfixie-
rung oder Lock-in Wert. 

 Beim Referenzindex handelt es sich um eine dynami-
sche, auf fundamentales Research gestützte Strategie.  

 Der Referenzindex bietet Diversifikation dank takti-
schen, marktabhängigen Anlagen innerhalb von hochli-
quiden Anlageklassen und Regionen. 

  Emittentenrisiko und Marktrisiko. 

 Unter bestimmten Umständen kann eine Direktanlage in den Referenzin-

dex eine höhere Rendite erzielen. 

 Diese Note ist an die Bonität des Referenzschuldners gebunden. Die 
Wahrscheinlichkeit eines Kreditereignisses beim Referenzschuldner 

hängt unter anderem von der finanziellen Situation des Referenzschuld-
ners, den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, dem Zustand be-
stimmter Finanzmärkte, den politischen Ereignissen, den Entwicklungen 

oder Trends in bestimmten Branchen sowie auch von der Veränderung 
der geltenden Zinssätze ab. Potenzielle Anleger sollten Ihre eigenen Un-

tersuchungen und Analysen in Bezug auf die Bonität des Referenz-
schuldners und der Wahrscheinlichkeit eines Kreditereignisses durchfüh-
ren. 

 Sollte während der Kreditereignisperiode beim Referenzschuldner ein 
Kreditereignis eintreten, so kann der Wer der in bar zurückbezahlten No-

te deutlich unter dem investierten Betrag oder gar bei Null liegen. Dies 

kann zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten 
Kapitals führen. 

 Sie sind während der ganzen Kreditereignisperiode, welche 60 Tage vor 
Handelstag beginnt und bis zum Rückzahlungstag andauert, einem Kre-

ditereignis ausgesetzt. 

 Diese Note kann während der Laufzeit deutlich unter dem Ausgabepreis 
handeln, selbst wenn beim Referenzschuldner kein Kreditereignis einge-

treten ist. 

 Weitere Informationen bezüglich Hauptrisiken und weitere Risiken finden 
Sie unter «Wichtige Hinweise für Anleger». 

 

                                                           
6 ISDA steht für International Swaps and Derivatives Association. Obwohl viele in den Emissionsbedingungen enthaltene Definitionen ähnlich sein können wie die entsprechenden 

Definitionen in den 2014 ISDA Kreditderivatdefinitionen, sind sie möglicherweise nicht identisch mit diesen Definitionen. Zudem enthalten diese Emissionsbedingungen nicht sämtli-

che Definitionen, welche in den 2014 ISDA Kreditderivatdefinitionen verwendet werden. 
7 Rückzahlungswert, ohne Steuern, Kosten und Gebühren. 
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Simulierte und historische Entwicklung des Referenzindex*  

CS STAA 6% CHF ER Index 

 

  

 
 

 Quelle: Credit Suisse, Bloomberg 

* Simulierte und historische Wertentwicklung und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 

Sollte der Referenzindex auf eine andere Währung als Ihre Heimwährung lauten, können Wechselkursänderungen Auswirkungen auf die erzielten Renditen 

in Ihrer Heimwährung haben. 

 

 

Wichtige Hinweise für Anleger 
Mögliche Konflikte / Entschädigung 

In Verbindung mit diesem komplexen Produkt kann der Emittent 

und/oder seine verbundenen Unternehmen Dritten, einschliesslich 

verbundenen Unternehmen, Vergütungen zahlen, die in die Bedin-

gungen dieses Produkts eingerechnet sein können. Der Emittent 

und/oder seine verbundenen Unternehmen können Dritten solche 

Vergütungen auch in der Form eines Abschlags auf den Produkt-

preis gewähren. Weitere Informationen sind im vereinfachten 

Prospekt zu finden. Der Erhalt oder der potenzielle Erhalt dieser Vergü-

tungen kann zu einem Interessenkonflikt führen. Die interne Ertragsalloka-
tion kann zu einem ähnlichen Effekt führen. Zudem können Dritte oder die 
Bank des Anlegers eine Provision/Courtage in Verbindung mit dem Kauf 

oder der Zeichnung der komplexen Produkte erheben. Anleger können 
weitere Informationen von ihrer Bank bzw. von der Vertriebstelle anfordern. 
Emittentenrisiko 

Dieses Produkt ist eine Art Schuldverschreibung, die ein Darlehen an den 
Emittenten darstellt. Sie tragen das Risiko, dass der Emittent seine Zah-

lungsverpflichtungen Ihnen gegenüber nicht erfüllen kann. Das heisst, 
wenn der Emittent in Verzug gerät oder insolvent wird, können Ihre Anlage 
und jegliche künftigen Couponzahlungen gefährdet sein, und es droht ein 

Teil- oder Totalverlust Ihres angelegten Kapitals. Die Mindestrückzahlung 
stellt keinen Schutz vor einem solchen Verlust dar. 
Kein 100%iger Kapitalschutz 

Bei dieser Anlage gibt es keinen 100%igen Kapitalschutz. In Abhängigkeit 
von der Wertentwicklung des Basiswerts kann der endgültige Rückzah-

lungsbetrag geringer sein als das angelegte Kapital. 
Schwellenländer-Risiko 

Investitionen in dieses Produkt sind den Schwellenländer-Risiken ausge-
setzt, welche unter anderem eine gewisse politische Instabilität, relativ 
unvorhersehbare Entwicklung der Finanzmärkte und des Wirtschafts-

wachstums, ein sich in Entwicklung befindlicher Finanzmarkt und eine 
schwache Wirtschaft, beinhalten. 
Rohstoffanlagen 

Rohstoffanlagen unterliegen grösseren Wertschwankungen als herkömmli-
che Anlagen und können zusätzlichen Anlagerisiken beinhalten. Dieses 

Produkt ist an die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Rohstoff-Index 
gebunden. Der Index widerspiegelt nicht direkt den Kassa- oder Termin-
kurs. Unter bestimmten Marktbedingungen kann sich der Index besser 

oder schlechter entwickeln als der Basiswert oder, aufgrund von Rollo-
ver- Gewinnen/-Kosten, die bei der Indexberechnung berücksichtigt 
werden müssen, sogar gegensätzlich zum Kassa- oder Terminkurs. 
Keine Dividendenberechtigung 
Falls dieses Produkt an die Wertentwicklung von bestimmten Aktien ge-

koppelt ist, sind Sie nicht dividendenberechtigt, da Sie kein Aktionär sind.  
Währungsrisiko 

Wenn eine Anlage nicht auf Ihre Heimatwährung lautet, können sich 
Wechselkursänderungen negativ auf Wert, Preis oder Ertrag auswirken. 

 

Marktrisiko 

Während der Laufzeit des Produkts hängt dessen Wertentwicklung von 
den allgemeinen globalen Wirtschaftsbedingungen sowie den politischen 
und ökonomischen Faktoren in einzelnen Ländern ab. Insbesondere kön-

nen sich Marktpreisänderungen (z. B. Zinsen, Aktienkurse, Wechselkurse 
oder Rohstoffpreise) negativ auf die Bewertung des Produkts auswirken. 
Wenn Sie das Produkt vor dem Rückzahlungstag verkaufen, kann dies zu 

einem Verlust Ihres Kapitals und/oder zu einer schlechten Rendite führen. 
Ein allfälliger Mindestrückzahlungsbetrag oder Kapitalschutz (sofern an-
wendbar) gilt nur am Rückzahlungstag. 
Sekundärmarkt/Liquiditätsrisiko 
Wenn Sie versuchen, dieses Produkt zu verkaufen, kann es sein, dass 

Sie keinen Käufer finden oder dass der Verkaufspreis unter dem An-
kaufspreis liegt. 
Rückzahlungsrisiko 

Die Produktbedingungen erlauben es dem Emittenten unter Umstän-
den das Produkt aufgrund bestimmter steuerlicher Ereignisse oder Ände-

rungen von Gesetzen frühzeitig zu einem vom Emittenten festgelegten 
Wert zurückzuzahlen. 
Keine Forderungen gegenüber dem Referenzschuldner 

Sie können aus dem Produkt keine Forderungen gegenüber dem Refe-
renzschuldner geltend machen und haben keinen Anspruch auf Zinsen 

oder Rechte aus Obligationen des Referenzschuldners. Eine Investition in 
das Produkt ist nicht äquivalent zu einer Investition in die Obligationen des 
Referenzschuldners. 
Aufschub des Rückzahlungstermins und der Auszahlungen 

Wenn beim Rückzahlungstag ein potentielles Kreditereignis vorliegt oder 

ein Beschluss des ISDA-Komitees noch aussteht, kann die Rückzahlung 
des Produkt erheblich verschoben werden. 
Zweck dieses Dokuments 

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Es 
beschreibt nur einige Hauptmerkmale des Produkts. Es ist weder ein ver-

einfachter Prospekt im Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen noch ein Prospekt gemäss Art. 652a / Art. 
1156 des schweizerischen Obligationenrechts. Sie sollten die Produkte-

dokumentation des Emittenten konsultieren, welche die einzigen rechts-
verbindlichen Bedingungen für dieses Produkt sowie weitere Erläuterun-
gen zu Risikofaktoren enthält. Bitte beachten Sie, dass die Produktdoku-

mentation möglicherweise nur in englischer Sprache verfügbar ist. Der 
vereinfachte Prospekt nach schweizerischem Recht ist erhältlich unter 
credit-suisse.com/derivatives. Die Credit Suisse AG gibt keine Gewähr 

hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Dokuments und 
lehnt jede Haftung für Verluste und Steuerfolgen ab, die sich aus dessen 
Verwendung ergeben können.  

Dieses Dokument ist nicht das Ergebnis von Finanzanalysen oder Rese-
arch und unterliegt folglich nicht den von der Schweizerischen Bankierver-
einigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhän-
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gigkeit der Finanzanalyse». Das vorliegende Dokument stellt weder ein 
Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion 
dar. Der Emittent ist nicht zur Emission dieses Produkts verpflichtet. So-
fern nichts Abweichendes ausdrücklich erwähnt wird, ist der Emittent nicht 

verpflichtet, in die Basiswerte zu investieren, und die Investoren haben 
keinen Anspruch auf die Basiswerte respektive deren Ausschüttungen. 
Die anderen, neben dem Emittenten genannten Parteien garantieren we-

der die Rückzahlung des angelegten Kapitals noch die finanzielle Rendite 
des Produkts, falls dies nicht ausdrücklich so ausgesagt wird. 
 
Weitere Anlageerwägungen 
Steuerliche Behandlung in der Schweiz 

Keine Schweizer Verrechnungssteuer. Keine Schweizer Emissionsabgabe. 
Sekundärmarkttransaktionen unterliegen für Anleger mit Domizil Schweiz 

der eidgenössischen Umsatzabgabe (0,15 %). Das Produkt gilt als trans-
parent und überwiegend einmalverzinslich (IUP, Interest Unique Predomi-
nant). Die Schweizer Einkommenssteuer bezieht sich auf die Differenz 

zwischen dem Gegenwartswert (Bondfloor=[90%], IRR=[0%]) zum Zeit-
punkt der Veräusserung oder Rückzahlung und dem Gegenwartswert 
(Bondfloor) zum Zeitpunkt des Erwerbs in CHF. Dieses Produkt unterliegt 

nicht der EU- Zinsbesteuerung für schweizerische Zahlstellen.  
Komplexes Produkt / Verantwortung des Anlegers 

Dieses Produkt ist ein komplexes verbrieftes Derivat und mit entsprechen-
den Risiken verbunden. Es ist nur für Anleger gedacht, die (a) bereits 
Kenntnisse oder Erfahrungen mit diesem Produkt haben oder (b) sich 

über die Eigenschaften und Risiken dieses Produkts informieren, um fest-
zustellen, ob es ihren Anlagezielen entspricht, und die die spezifischen 
Risiken (Maximalverlust, Währungsrisiko usw.), die rechtlichen, regulatori-

schen, kreditmässigen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen 
sowie eventuelle Devisenrestriktionen oder Börsenkontrollvorschriften von 
unabhängiger Seite (wenn nötig durch unabhängige professionelle Bera-

ter) abklären lassen, bevor sie einen Anlageentscheid treffen. Die Anleger 
müssen alle involvierten Risiken verstehen und tragen können. Sie sollten 
nicht nur dieses Dokument sorgfältig durchsehen, sondern auch die Auf-

klärungsbroschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel», erhältlich auf 
der Website der Schweizerischen Bankiervereinigung (swissban-
king.org/en/ 

home/shop.htm). Die Produktedokumentation des Emittenten enthält zu-
sätzliche Bedingungen, Risiken und Informationen zum Emittenten. Die 
von der Credit Suisse AG stammenden Informationen und (schriftlichen 

oder mündlichen) Erklärungen zu diesem Produkt dürfen nicht als Anlage-, 
Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerberatung oder als Empfehlung 
zur Investition in dieses Produkt betrachtet werden. Die Credit Suisse AG 

macht keine Zusagen bezüglich der Eignung irgendwelcher Produkte für 
einen bestimmten Anleger oder bezüglich der zukünftigen Entwicklung 
eines Produkts. Mitteilungen (schriftlich wie mündlich) der Credit Suisse 

AG dürfen nicht als Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die erwarte-
ten Ergebnisse dieses Produkts betrachtet werden.  
Kreditrating 

Das Rating des Emittenten wird von bankexternen Ratingagenturen veröf-
fentlicht und bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Doku-

ments. Die Credit Suisse lehnt jede Verantwortung und Haftung für die 
Zuverlässigkeit entsprechender Kreditratings ab.  
Verkaufs- und Angebotsrestriktionen 

Allgemein: Mit Ausnahme des in diesem Dokument Dargelegten wurden 
oder werden keine Massnahmen ergriffen, die eine öffentliche Platzierung 

dieses komplexen Produkts oder den Besitz oder Vertrieb von Angebots-
unterlagen in Bezug auf das komplexe Produkt in einer Jurisdiktion er-
möglichen, in der entsprechende Massnahmen für diesen Zweck erforder-

lich sind. In keiner bzw. aus keiner Jurisdiktion erfolgt ein Angebot, der 
Verkauf, die Auslieferung oder der Transfer dieses komplexen Produkts 
oder des Basiswerts (bzw. der Basiswerte) bei Rücknahme (soweit zutref-

fend), noch werden Angebotsunterlagen zu diesem komplexen Produkt 
vertrieben, es sei denn, dies steht im Einklang mit den jeweils anwendba-
ren Gesetzen und Richtlinien. Einige spezifische Vertriebseinschränkungen 

sind unten aufgeführt. Weitere Informationen sowie eine nicht abschlies-
sende Liste zusätzlicher Vertriebseinschränkungen finden Sie in den Ba-
sisprospekten mit den jeweils aktuellen Ergänzungen, die auf der Website 

der Credit Suisse zur Verfügung stehen (www.credit-
suisse.com/derivatives). 

USA: Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die 

Vereinigten Staaten versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinig-
ten Staaten oder an US-Personen abgegeben werden (im Sinne der Re-
gulation S des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung 

der «Act») verteilt werden. Dieses Produkt ist und wird nicht gemäss dem 
Act registriert und darf ohne eine Befreiung von der Registrierungspflicht 
weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch für Rechnung oder zu 

Gunsten von US-Personen (im Sinne der Regulation S des Act) angebo-
ten, verkauft oder übertragen werden. 

EWR: Jedes Angebot dieses Produkts im Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) unterliegt den Vorgaben der Richtlinie 2003/71/EG («Pros-
pektrichtlinie») in der jeweils aktuellen Fassung sowie allfälligen nationalen 
Umsetzungsmassnahmen. Daher kann in den Jurisdiktionen des EWR 

keine öffentliche Platzierung erfolgen, ausser (ggf.) in Jurisdiktionen, die 
im vorliegenden Dokument im Abschnitt «Wesentliche Bedingungen» ge-
nannt werden, und jeweils im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben die-

ser Jurisdiktionen. Anleger sollten dieses Produkt bei einer öffentli-

chen Emission nur zeichnen, nachdem sie die Informationen im 

Prospekt gelesen haben. Dieser wird auf der Website der Credit 

Suisse (www.credit-suisse.com/derivatives) veröffentlicht und kann 
kostenlos beim Anbieter oder Emittenten bezogen werden. Falls auf Seite 

1 unter der Überschrift «Wesentliche Bedingungen» spezifische Informati-
onen zum öffentlichen Angebot fehlen, wurde bei den zuständigen Auf-
sichtsbehörden kein Prospekt eingetragen und das Produkt darf nur unter 

Einhaltung geltender lokaler Gesetze angeboten werden. Dies wird allge-
mein als «Privatplatzierung» bezeichnet und umfasst beispielsweise 1) An-
gebote, die sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger gemäss der Defini-

tion in der Prospektrichtlinie richten, 2) Angebote, die sich an weniger als 
150 natürliche oder juristische Personen (bei denen es sich nicht um qua-
lifizierte Anleger gemäss Definition der Prospekt-Richtlinie handelt) rich-

ten, 3) Angebote, die sich an Anleger richten, die Produkte mit einem 
Gesamtwert von mindestens EUR 100’000 je Anleger für jedes separate 
Angebot erwerben, oder 4) Angebote für Produkte, deren Nominalwert 

mindestens EUR 100’000 pro Einheit beträgt. Diese Marketingbroschüre 
stellt keinen Prospekt dar und wurde bei keiner Aufsichtsbehörde im EWR 
angezeigt oder eingereicht. 

Grossbritannien: Soweit dieses Dokument in Grossbritannien verteilt 
wird oder dort Auswirkungen haben könnte, stellt es eine Werbung für 
Finanzprodukte dar, die von der Credit Suisse (UK) Limited genehmigt ist 

(ausser es wurde von einer Schweizer Einheit der Credit Suisse bereitge-
stellt und (i) Sie gehören zu den Kunden, die von der Beschränkung der 
Finanzwerbung ausgenommen sind, oder (ii) es wurde im Rahmen der 

passiven Dienstleistungsfreiheit zur Verfügung gestellt oder (iii) es bezieht 
sich auf ein Non Mainstream Pooled Investment). Die Credit Suisse (UK) 
Limited ist von der Prudential Regulation Authority für die Durchführung 

von Anlagegeschäften in Grossbritannien zugelassen und unterliegt der 
Aufsicht der Financial Conduct Authority und der Prudential Regulation 
Authority. Die eingetragene Adresse der Credit Suisse (UK) Limited ist 

Five Cabot Square, London, E14 4QR. Bei dem vorliegenden strukturier-
ten Produkt handelt es sich nicht um eine geschützte Einlage, die Einla-
gensicherung im Rahmen des Financial Services Compensation Scheme 

(FSCS) gilt somit nicht für dieses Produkt. Falls der Emittent seinen Ver-
pflichtungen im Rahmen dieses strukturierten Produkts nicht nachkommt 
(beispielsweise durch Nichtausschüttung von Erträgen oder Nichtrückzah-

lung des von Ihnen eingelegten Kapitals per Laufzeitende), stellt dieser 
Ausfall keinen Anspruch auf Schadenersatz gemäss FSCS dar. Bitte be-
achten Sie, dass die Vorschriften des britischen Financial Services and 

Markets Act 2000 in Bezug auf den Schutz von Kleinanlegern in diesem 
Fall nicht auf Sie anwendbar sind. 
CS STAA 6% CHF ER Index 

Dieser Disclaimer gilt für die Credit Suisse Securities (Europe) Limited 
(«CS»), die Credit Suisse International («CSi») und ihre verbundenen Unter-

nehmen oder entsprechenden benannten Stellen in jeglicher ihrer Eigen-
schaften. Dieses Dokument wird von der CS veröffentlicht. Die CS ist von 
der Prudential Regulation Authority («PRA») zugelassen und wird von der 

Financial Conduct Authority («FCA») und der PRA reguliert. Ungeachtet 
der Tatsache, dass die CS derart reguliert wird, beinhaltet dieses Doku-
ment weder die Regeln der FCA noch der PRA. 

Der Indexsponsor und die Indexberechnungsstelle gehören derselben 
Gruppe an. Die CS oder ihre verbundenen Unternehmen bieten möglich-
erweise auch Wertschriften oder sonstige Finanzprodukte («Anlageproduk-

te») an, deren Rendite an die Performance des Index gekoppelt ist. Für die 
CS bedeutet die Ausübung ihrer Rolle gegenüber Anlegern bezüglich der 
Anlageprodukte in ihren verschiedenen Eigenschaften daher möglicher-

weise einen Konflikt bezüglich ihrer Pflichten. Darüber hinaus ist dieses 
Dokument nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder zur Zeich-
nung von Anlageprodukten zu verwenden oder zu verstehen; ebenso wenig 

ist es als Beratung oder Empfehlung bzw. als Dokument, das eine Bera-
tung oder Empfehlung im Hinblick auf diese Produkte umfasst, zu verste-
hen. Vor einer Anlageentscheidung bezüglich dieser Produkte ist die Lek-

türe des Prospekts oder eines sonstigen Offenlegungsdokuments zu die-
sen Produkten erforderlich. Dieses Dokument dient ausschliesslich Infor-
mationszwecken und die CS und ihre verbundenen Unternehmen lehnen 

ausdrücklich (soweit dies nach anwendbarem Recht möglich ist und mit 
Ausnahme von Schäden aufgrund von grober Fahrlässigkeit, Betrug oder 
vorsätzlicher Unterlassung seitens der CS oder ihrer verbundenen Unter-

nehmen) jegliche (ausdrücklichen, gesetzlichen oder konkludenten) Ge-
währleistungen in Bezug auf dieses Dokument und den Index, insbesonde-
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re alle Gewährleistungen hinsichtlich der Marktfähigkeit und Eignung für 
einen bestimmten Zweck sowie alle nach Massgabe der anwendbaren 
Gesetze eines Landes aus der Performanceentwicklung oder Handelsge-
bräuchen oder deren Entsprechungen abgeleiteten Gewährleistungen, ab. 

Die CS wird gemäss den Regeln als Indexsponsor und die CSi als Index-
berechnungsstelle bezeichnet. Sowohl die CS als auch die CSi können 
gemäss den Regeln nach eigenem Ermessen einige oder alle Funktionen 

und Berechnungen in Zusammenhang mit der Rolle des Indexsponsors 
bzw. der Indexberechnungsstelle einer anderen Einheit übertragen bzw. 
diese damit betrauen. Die CS entscheidet in ihrer Eigenschaft als Index-

sponsor letztinstanzlich in Bezug auf den Index und die Auslegung und 
Anwendung der Regeln. Als Indexsponsor kann die CS diese Regeln jeder-
zeit ergänzen, (teilweise oder vollumfänglich) ändern, überarbeiten oder 

zurückziehen. Änderungen an den Regeln können ohne vorherige Ankün-
digung erfolgen. Die CS wird die Regeln nach eigenem Ermessen in Treu 
und Glauben und auf wirtschaftlich angemessene Art und Weise anwen-

den und dabei (sofern eine entsprechende gesetzliche Pflicht vorliegt) 
berücksichtigen, ob mit Ausübung dieses Ermessens gemäss den an-
wendbaren gesetzlichen Pflichten eine faire Behandlung sichergestellt 

wird; dabei kann sie andere Quellen für Marktinformationen heranziehen. 
Weder die CS als Indexsponsor noch die CSi als Indexberechnungsstelle 
gewährleisten oder garantieren die Richtigkeit oder Aktualität von Index-

werten oder die Verfügbarkeit eines Indexwerts zu einem bestimmten Da-
tum oder einem bestimmten Zeitpunkt.  
Weder die CS noch ihre verbundenen Unternehmen (einschliesslich ihrer 

leitenden Angestellten, Mitarbeitenden und Beauftragten) haften gegen-
über jeglicher Partei für eventuelle Verluste dieser Partei (unabhängig da-
von, wie die betreffenden Verluste entstanden sind) in Zusammenhang mit 

jeglichen Handlungen, Feststellungen, Auslegungen, Änderungen oder 
Auswahlen (bzw. unterlassenen Handlungen, Feststellungen oder Auswah-
len) seitens der CS oder eines ihrer verbundenen Unternehmen in Zu-

sammenhang mit dem Index und den Regeln, es sei denn, der Verlust 
entsteht durch grobe Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Unterlassung 
seitens der CS oder eines ihrer verbundenen Unternehmen. Unbeschadet 

der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden und mit Ausnahme von Verlus-
ten aufgrund von grober Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzlicher Unterlas-
sung seitens der CS oder ihrer verbundenen Unternehmen haften weder 

die CS noch ihre verbundenen Unternehmen für Verluste einer Partei in-
folge einer (unterlassenen) Feststellung, Berechnung, Auslegung, Ände-
rung oder Auswahl seitens der CS oder eines ihrer verbundenen Unter-

nehmen in Zusammenhang mit der Zusammenstellung und der Berech-
nung des Index sowie der Anwendung der Regeln; nach erfolgter Berech-
nung, Feststellung, Änderung, Auslegung und Auswahl sind weder die CS 

noch ihre verbundenen Unternehmen verpflichtet, aus jeglichen Gründen 
eine Überarbeitung vorzunehmen. Weder die CS noch ihre verbundenen 
Unternehmen geben eine Gewährleistung oder Zusicherung ausdrücklicher 

oder stillschweigender Art bezüglich der Ergebnisse, die durch die Ver-
wendung des Index erzielt werden können, oder bezüglich der Perfor-
mance und/oder des sich daraus ergebenden Werts zu einem bestimmten 

Zeitpunkt (in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft) ab. Die In-
dexstrategie ist eine proprietäre Strategie des Indexsponsors. Die In-
dexstrategie kann jederzeit, jedoch erst nach Rücksprache mit dem Index 

Committee, vom Indexsponsor geändert werden. Weder die CS noch ihre 
verbundenen Unternehmen haften gegenüber jeglicher Partei für Verluste 
dieser Partei in Zusammenhang mit Änderungen an der Strategie oder 

einer Feststellung oder Unterlassung in Zusammenhang mit dieser Strate-
gie, es sei denn, dieser Verlust entsteht durch grobe Fahrlässigkeit, Betrug 
oder vorsätzliche Unterlassung seitens der CS oder eines ihrer verbunde-

nen Unternehmen. Weder die CS noch ihre verbundenen Unternehmen 

sind verpflichtet, zu überwachen, ob Indexstörungsereignisse eintreten, 
und sie haften nicht für Verluste infolge (i) einer Feststellung, dass ein 
Indexstörungsereignis eingetreten ist bzw. nicht eingetreten ist, (ii) des 
Zeitpunkts der Feststellung, dass ein Indexstörungsereignis eingetreten ist, 

oder (iii) jeglicher (unterlassener) Massnahmen seitens der CS oder eines 
ihrer verbundenen Unternehmen auf Grundlage dieser Feststellung, es sei 
denn, dieser Verlust entsteht durch grobe Fahrlässigkeit, Betrug oder vor-

sätzliche Unterlassung seitens der CS oder eines ihrer verbundenen Un-
ternehmen. Sofern nicht anders angegeben, übernimmt die CS alle Be-
rechnungen, Feststellungen, Änderungen, Auslegungen und Auswahlen in 

Bezug auf den Index. Weder die CS noch ihre verbundenen Unternehmen 
(einschliesslich ihrer leitenden Angestellten, Mitarbeitenden und Beauftrag-
ten) haften für Fehler oder Auslassungen bei Berechnungen, Feststellun-

gen, Änderungen, Auslegungen und Auswahlen gemäss den Regeln, die 
in gutem Glauben erfolgt sind, es sei denn, diese Fehler oder Auslassun-
gen sind das Ergebens von grober Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzlicher 

Unterlassung seitens der CS oder eines ihrer verbundenen Unternehmen. 
Berechnungen, Feststellungen, Änderungen, Auslegungen und Auswahlen 
der CS und der CSi haben im Einklang mit den Regeln zu erfolgen; dabei 

ist nach Treu und Glauben und wirtschaftlich angemessen zu handeln und 
(sofern eine entsprechende gesetzliche Pflicht vorliegt) zu berücksichtigen, 
ob mit diesen Berechnungen, Feststellungen, Änderungen, Auslegungen 

und Auswahlen gemäss den anwendbaren gesetzlichen Pflichten eine faire 
Behandlung sichergestellt wird (dies erfolgt jeweils im Hinblick auf die hier 
aufgeführten Kriterien und (sofern relevant) auf Grundlage von Informatio-

nen, die den für die entsprechenden Berechnungen, Feststellungen, Än-
derungen, Auslegungen und Auswahlen zuständigen Mitarbeitenden oder 
leitenden Angestellten der CS und der CSi bereitgestellt oder von ihnen 

eingeholt wurden). Um Missverständnisse auszuschliessen, wird darauf 
hingewiesen, dass jegliche Berechnungen oder Feststellungen der CS 
oder CSi, nachdem sie auf der Grundlage von Schätzungen aufgestellt 

wurden, gemäss den Regeln nicht überarbeitet werden dürfen. 
Die Vervielfältigung oder Verbreitung der Indexregeln, eines Indexwerts 
oder anderer in diesem Dokument enthaltenen Informationen ist ohne vor-

herige schriftliche Zustimmung der CS nicht zulässig. Die Informationen in 
diesem Dokument sind nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch 
Personen in einem Land bestimmt, in dem diese Verbreitung oder Nutzung 

per Gesetz oder durch Vorschriften untersagt ist. Allein der CS ist es ge-
stattet, die Indexregeln oder jeglichen Indexwert in Zusammenhang mit der 
Bewertung, dem Handel, dem Marketing oder der Bewerbung jeglicher 

Finanzinstrumente oder -produkte sowie zum Erstellen von Indizes zu ver-
wenden. 
Die Regeln unterliegen englischem Recht und sind in Übereinstimmung 

damit auszulegen.  
«Credit Suisse», das Logo der Credit Suisse und «Credit Suisse Systematic 
Tactical Asset Allocation 6% CHF Excess Return Index» sind Marken oder 

Dienstleistungsmarken bzw. eingetragene Marken oder eingetragene 
Dienstleistungsmarken der Credit Suisse Group AG oder eines ihrer ver-
bundenen Unternehmen. 

 
© 2018 Credit Suisse Group AG und/oder die mit ihr verbundenen Unter-
nehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument wurde von der Credit 

Suisse erstellt und darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Credit 
Suisse weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt, in einem Da-
tenabfragesystem gespeichert noch in irgendeiner Form durch elektroni-

sche oder mechanische Mittel übertragen, fotokopiert, aufgezeichnet oder 
in sonstiger Weise reproduziert werden. 
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Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Gespräche auf dieser Linie aufgenommen werden. Wir gehen 

von Ihrem Einverständnis aus. 

 
 

http://www.credit-suisse.com/derivatives

